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Fachkunde, Sachkunde nach GefStoffV §2 Abs. 16, 17

Fachkundig ist, 

wer zur Ausübung einer in dieser 
Verordnung bestimmten Aufgabe über die 
erforderlichen Fachkenntnisse verfügt.

Die Anforderungen an die Fachkunde sind 
abhängig von der jeweiligen Art der 
Aufgabe. 

Zu den Anforderungen zählen eine 
entsprechende Berufsausbildung, 
Berufserfahrung oder eine zeitnah 
ausgeübte entsprechende berufliche 
Tätigkeit sowie die Teilnahme an 
spezifischen Fortbildungsmaßnahmen.

Sachkundig ist, 

wer seine bestehende Fachkunde durch 
Teilnahme an einem 

behördlich anerkannten 
Sachkundelehrgang erweitert hat. 

In Abhängigkeit vom Aufgabengebiet kann 
es zum Erwerb der Sachkunde auch 
erforderlich sein, den Lehrgang mit einer 
erfolgreichen Prüfung abzuschließen.

Sachkundig ist ferner, wer über eine von 
der zuständigen Behörde als gleichwertig 
anerkannte oder in dieser Verordnung als 
gleichwertig bestimmte Qualifikation 
verfügt.
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Fachkunde verankert auf Verordnungsebene 

Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung (GBU) 

Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung (GBU) 

§6
TRGS 
400

Durchführung von 
Arbeitsplatzmessungen

Durchführung von 
Arbeitsplatzmessungen

§7
TRGS 
402

Erstellen von 
Sicherheitsdatenblättern

Erstellen von 
Sicherheitsdatenblättern

§18
TRGS 
220

Ermittlung, ob die von der BAM 
bekannt gegebene 

Gefahrgruppenzuordnung eines 
organischen Peroxids für die 

Tätigkeiten anwendbar ist

Ermittlung, ob die von der BAM 
bekannt gegebene 

Gefahrgruppenzuordnung eines 
organischen Peroxids für die 

Tätigkeiten anwendbar ist

Anhang 
III

TRGS 
741

Verwendung von Biozidprodukten,
Freigabe von begasten 

Transporteinheiten

Verwendung von Biozidprodukten,
Freigabe von begasten 

Transporteinheiten

§15b,
§15f

TRGS 
512

Verweis Fachkunde GBU TRGS 400, 
zusätzliche Fachkunde für Peroxide:

1. Einstufung von organischen Peroxiden 
gemäß CLP-Verordnung,

2. Zuordnung von organischen Peroxiden zu 
Gefahrgruppen,

3. Besondere Eigenschaften, z.B. thermische 
Instabilität, unkontrollierte Zersetzung, 
Selbstentzündungsfähigkeit, Brandverhalten 
oder Detonationsfähigkeit organischer 
Peroxide, 

4. Explosionsschutz im Sinne der TRGS der 
720er Reihe, 

5. Zugehöriges sicherheitstechnisches 
Regelwerk

Verweis Fachkunde GBU TRGS 400, 
zusätzliche Fachkunde für Peroxide:

1. Einstufung von organischen Peroxiden 
gemäß CLP-Verordnung,

2. Zuordnung von organischen Peroxiden zu 
Gefahrgruppen,

3. Besondere Eigenschaften, z.B. thermische 
Instabilität, unkontrollierte Zersetzung, 
Selbstentzündungsfähigkeit, Brandverhalten 
oder Detonationsfähigkeit organischer 
Peroxide, 

4. Explosionsschutz im Sinne der TRGS der 
720er Reihe, 

5. Zugehöriges sicherheitstechnisches 
Regelwerk
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Fachkunde im Referentenentwurf* GefStoffV

Fachkunde AsbestFachkunde Asbest§11a

ZugangsbeschränkungZugangsbeschränkung§8, §10

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Stoffe und Gemische, die als akut toxisch 
Kategorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, krebserzeugend 
Kategorie 1A oder 1B oder keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, 
unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und 
zuverlässige Personen Zugang haben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen und Gemischen 
dürfen nur von fachkundigen oder besonders entsprechend tätigkeitsbezogen
unterwiesenen Personen ausgeführt werden. Satz 2 gilt auch für Tätigkeiten mit Stoffen 
und Gemischen, die als reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B oder als
atemwegssensibilisierend eingestuft sind. 

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Stoffe und Gemische, die als akut toxisch 
Kategorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, krebserzeugend 
Kategorie 1A oder 1B oder keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, 
unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und 
zuverlässige Personen Zugang haben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen und Gemischen 
dürfen nur von fachkundigen oder besonders entsprechend tätigkeitsbezogen
unterwiesenen Personen ausgeführt werden. Satz 2 gilt auch für Tätigkeiten mit Stoffen 
und Gemischen, die als reproduktionstoxisch Kategorie 1A oder 1B oder als
atemwegssensibilisierend eingestuft sind. 

* Bearbeitungsstand 3.3.2023
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Nachweis der Fachkunde

• Fachkunde ist nicht durch spezifische 
Teilnahmebedingungen zu belegen 
(Sonderfall SDB)

• Ermessen des Vollzugs, kann auch 
durch die Umsetzung vor Ort erfolgen

• TRGS kann Empfehlungen geben

Eine generelle Pflicht 
Kenntnisse zur Fachkunde 

durch Unterlagen 
nachzuweisen, ist in der 

GefStoffV nicht verankert. 

Eine generelle Pflicht 
Kenntnisse zur Fachkunde 

durch Unterlagen 
nachzuweisen, ist in der 

GefStoffV nicht verankert. 
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Fachkunde Gefährdungsbeurteilung

• Informationsquellen

• Gefährdungen

• Gefahrstoffe

• Substitution

• TOP

• Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen 

• Dokumentation

• eine geeignete Berufsausbildung

• entsprechende Berufserfahrung oder 

• eine zeitnah ausgeübte 
entsprechende Tätigkeit

Kenntnisse im Arbeitsschutz

TRGS 400 – Nr. 4.1

Kenntnisse vom Arbeitsplatz
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Klarstellung zur Fachkunde Gefährdungsbeurteilung

https://www.baua.de/DE/Die-BAuA/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AGS/Klarstellung-Fachkunde.html

Allein durch die Teilnahme an derartigen Kursen kann nicht die 
erforderliche Fachkunde erworben werden. Die Veranstalter 

können den Teilnehmern daher auch nicht die „Erlangung der 
Fachkunde gemäß GefStoffV“ bescheinigen.

Fachkunde-Fortbildungsveranstaltungen können aber zur 
Vervollständigung der Fachkunde (und zu deren Auffrischung) 

beitragen, sofern die oben beschriebenen Kenntnisse vermittelt 
werden.

Allein durch die Teilnahme an derartigen Kursen kann nicht die 
erforderliche Fachkunde erworben werden. Die Veranstalter 

können den Teilnehmern daher auch nicht die „Erlangung der 
Fachkunde gemäß GefStoffV“ bescheinigen.

Fachkunde-Fortbildungsveranstaltungen können aber zur 
Vervollständigung der Fachkunde (und zu deren Auffrischung) 

beitragen, sofern die oben beschriebenen Kenntnisse vermittelt 
werden.
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Gefährdungsbeurteilung ist Teamarbeit

Einer allein, 
muss nicht 

sein!

• Beauftragte für das Qualitäts-/Umwelt-Management 
• Strahlenschutzbeauftragte, 
• Beauftragte für die Biologische Sicherheit 
• Hauptschweißingenieur

Bild: www.pixabay.de

TRGS 400 – Nr. 4.18



Fazit:
Was bedeutet das für die Gefährdungsbeurteilung

Fachkunde

• ist in der TRGS 400 konkretisiert

• kann nicht allein durch Kurse erworben werden

• ist deshalb nicht durch spezifische Teilnahmebedingungen zu belegen

• die Erlangung der Fachkunde gemäß GefStoffV können die Veranstalter 
ihren Teilnehmern nicht bescheinigen

• liegt im Ermessen des Vollzugs

• ist in den meisten Fällen Teamarbeit und darf es auch sein

9



Die neue TRGS 401 und EMKG

TRGS 401 ist im 
EMKG-Modul 

Haut umgesetzt.

TRGS 401 ist im 
EMKG-Modul 

Haut umgesetzt.

10

EMKG Modul Haut

Bild: iStock-478583204 m-gucci bearbeitet



Fachkunde TRGS 401

Erkennen, ab wann man mehr Expertise braucht.

EMKG kann hier helfen 

Fachkunde 
Gefährdungsbeurteilung Haut

entspricht der  Fachkunde 
nach TRGS 400 Abschnitt 4.1! 

Fachkunde 
Gefährdungsbeurteilung Haut

entspricht der  Fachkunde 
nach TRGS 400 Abschnitt 4.1! 
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Die neue TRGS 402 und EMKG
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EMKG Modul Einatmen

Bild: iStock-509172666 Klubovy bearbeitet



Einstieg in die TRGS 402
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… Diese TRGS gilt für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition. Sie ist
anzuwenden, wenn
1. Handlungsempfehlungen oder Hilfestellungen Dritter gemäß TRGS 400 

„Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ eine Überprüfung der 
Einhaltung von einem verbindlichen Beurteilungsmaßstab vorsehen oder

2. bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen keine Handlungsempfehlungen oder Hilfestellungen 
Dritter angewendet werden und für die Beurteilung die Ermittlung einer Expositionshöhe 
erforderlich ist

….

Anwendungsbereich



Fachkunde TRGS 402

Fachkunde 
Arbeitsplatzmessungen 

konkretisiert in TRGS 402 in Abschnitt 3 & 
Anhang 1.2.1

Fachkunde 
Arbeitsplatzmessungen 

konkretisiert in TRGS 402 in Abschnitt 3 & 
Anhang 1.2.1
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Erkennen, ab wann man mehr Expertise braucht.

EMKG kann hier helfen 

Fachkunde 
Gefährdungsbeurteilung

nach TRGS 400 Abschnitt 4.1 

Fachkunde 
Gefährdungsbeurteilung

nach TRGS 400 Abschnitt 4.1 
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